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Gesamte Rechtsvorschrift für Doppelbesteuerung – Einkommen- und Vermögensteuern 
(Korea/R), Fassung vom 21.02.2024 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

Langtitel 

(ÜBERSETZUNG) 
ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK KOREA ZUR 
VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER 
STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIET DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM 
VERMÖGEN 
StF: BGBl. Nr. 486/1987 (NR: GP XVI RV 792 AB 955 S. 143. BR: AB 3137 S. 477.) 

Änderung 

BGBl. III Nr. 68/2002 (NR: GP XXI RV 698 AB 916 S. 87. BR: AB 6552 S. 683.) 
BGBl. III Nr. 6/2023 (NR: GP XXVII RV 960 AB 1149 S. 131. BR: AB 10779 S. 934.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Protokoll wird genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde am 4. September 1987 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem 
Art. 28 Abs. 2 mit 1. Dezember 1987 in Kraft. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Republik Österreich und die Republik Korea, 

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln und ihre 
Zusammenarbeit in Steuersachen zu vertiefen, und 

in der Absicht, ein Abkommen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, ohne Möglichkeiten zur Nicht oder 
Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche 
Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum 
mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen, 

Haben Folgendes vereinbart: 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

Text 
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ARTIKEL 1 

Persönlicher Geltungsbereich 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 2 

Unter das Abkommen fallende Steuern 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben 
werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 

 a) in Korea: 

 1. die Einkommensteuer; 

 2. die Körperschaftsteuer; 

 3. die im Zusammenhang mit der Einkommen- oder Körperschaftsteuer erhobene 
Einwohnersteuer; 

 4. die im Zusammenhang mit der Einkommen- oder Körperschaftsteuer erhobene Sondersteuer 
für die ländliche Erschließung; 

(im Folgenden als „koreanische Steuer“ bezeichnet); 

 b) in Österreich: 

 1. die Einkommensteuer; 

 2. die Körperschaftsteuer; 

 3. die Grundsteuer; 

 4. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 5. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

(im Folgenden als „österreichische Steuer“ bezeichnet). 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im wesentlichen ähnlicher Art, die nach 
der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben 
werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen 
eingetretenen wesentlichen Änderungen mit. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 3 

Allgemeine Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nicht anderes erfordert, 

 a) bedeutet der Ausdruck „Korea“ das Gebiet der Republik Korea einschließlich der an die 
Hoheitsgewässer der Republik Korea angrenzenden Gebiete, die nach dem Recht der Republik 
Korea und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht derzeit oder in Zukunft als Gebiete 
bestimmt werden, in denen die Republik Korea Hoheitsrechte hinsichtlich des Meeresgrundes 
und des Meeresuntergrundes sowie ihrer Bodenschätze ausüben darf; 

 b) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich; 
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 c) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragsstaat“ und „der andere Vertragsstaat“, je nach dem 
Zusammenhang, Korea oder Österreich; 

 d) bedeutet der Ausdruck „Steuer“, je nach dem Zusammenhang, die koreanische oder die 
österreichische Steuer; 

 e) umfaßt der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 f) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden; 

 g) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird; 

 h) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehörige“: 

 i) natürliche Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzen; 

 ii) juristische Personen, Personengesellschaften und andere Personenvereinigungen, die nach dem 
in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden sind; 

 i) bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff oder 
Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen eines Vertragsstaats betrieben wird, es sei denn, das 
Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
betrieben; 

 j) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“: 

 i) in Korea: den Finanzminister oder seinen bevollmächtigten Vertreter; 

 ii) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach dem 
Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 4 

Ansässige Person 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen 
Aufenthalts, des Ortes ihrer Hauptniederlassung, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen 
ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist. Der Ausdruck umfaßt jedoch nicht eine Person, die in diesem 
Staat nur mit Einkünften aus Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen 
steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vetragsstaaten ansässig, so gilt folgendes: 

 a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; 
verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, 
zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der 
Lebensinteressen); 

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so 
gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 

 d) ist die Person Staatsangehöriger beider Vertragsstaaten oder keines der Vertragsstaaten, so 
werden sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. In 
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Zweifelsfällen regeln die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem 
Einvernehmen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 5 

Betriebsstätte 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebsstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebsstätte“ umfaßt insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte und 

 f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebsstätte, wenn ihre Dauer zwölf 
Monate überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 

 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben; 

 f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der 
unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, 

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder im Fall der lit. f die Gesamttätigkeit der festen 
Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für eine von einem Unternehmen genutzte oder unterhaltene feste 
Geschäftseinrichtung, wenn dasselbe Unternehmen oder ein eng verbundenes Unternehmen an demselben 
Ort oder an einem anderen Ort in demselben Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit ausübt und 

 a) dieser Ort oder der andere Ort für das Unternehmen oder das eng verbundene Unternehmen nach 
diesem Artikel eine Betriebsstätte darstellt, oder 

 b) die Gesamttätigkeit, die sich aus den von den beiden Unternehmen an demselben Ort oder von 
demselben Unternehmen oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden Orten ausgeübten 
Tätigkeiten ergibt, weder vorbereitender Art ist noch eine Hilfstätigkeit darstellt, 

vorausgesetzt, dass die von den beiden Unternehmen an demselben Ort oder von demselben Unternehmen 
oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden Orten ausgeübten Geschäftstätigkeiten sich 
ergänzende Aufgaben darstellen, die Teil eines zusammenhängenden Geschäftsbetriebes sind. 

(6) Ist eine Person in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen tätig und schließt sie dabei 
gewöhnlich Verträge ab oder nimmt sie gewöhnlich die führende Rolle beim Abschluss von Verträgen 
ein, die regelmäßig ohne wesentliche Änderung durch das Unternehmen abgeschlossen werden, und 
handelt es sich dabei um Verträge 

 a) im Namen des Unternehmens oder 

 b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nutzungsrechts für Vermögen, das 
diesem Unternehmen gehört oder für das es das Nutzungsrecht besitzt, oder 
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 c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen, 

so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2, jedoch vorbehaltlich des Absatzes 7, so 
behandelt, als habe es in Bezug auf alle von dieser Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten 
eine Betriebsstätte in diesem Staat, es sei denn, die Tätigkeiten dieser Person beschränken sich auf die in 
Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt 
(ausgenommen eine feste Geschäftseinrichtung, für die Absatz 5 gilt), diese feste Geschäftseinrichtung 
nach Absatz 4 nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

(7) Absatz 6 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen 
Vertragsstaats tätige Person im erstgenannten Staat eine Geschäftstätigkeit als unabhängiger Vertreter 
ausübt und im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit für das Unternehmen tätig ist. Ist eine Person 
jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich für ein oder mehrere Unternehmen tätig, mit dem oder 
denen sie eng verbunden ist, so gilt diese Person in Bezug auf dieses oder diese Unternehmen nicht als 
unabhängiger Vertreter im Sinne dieses Absatzes. 

(8) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden 
Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen. 

(9) Im Sinne dieses Artikels ist eine Person oder ein Unternehmen mit einem Unternehmen eng 
verbunden, wenn allen maßgeblichen Tatsachen und Umständen zufolge die Person oder das 
Unternehmen das Unternehmen beherrscht oder das Unternehmen die Person oder das Unternehmen 
beherrscht oder beide von denselben Personen oder Unternehmen beherrscht werden. In jedem Fall gilt 
eine Person oder ein Unternehmen als mit einem Unternehmen eng verbunden, wenn einer der beiden 
mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte am anderen (oder bei einer 
Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der 
Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine andere Person oder ein 
anderes Unternehmen mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an der 
Person und dem Unternehmen oder an den beiden Unternehmen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 50 
vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der 
Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 6 

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des 
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zubehör 
zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung 
oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe 
und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen 
Arbeit dient. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 
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ARTIKEL 7 

Unternehmensgewinne 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene 
Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die Gewinne des 
Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebsstätte 
zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine 
dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser 
Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche 
Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und 
im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebsstätte werden die für diese Betriebsstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder anderswo 
entstanden sind. 

(4) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(5) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen, 
anders zu verfahren. 

(6) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

(7) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Gewinne“ umfaßt auch Gewinne eines 
Gesellschafters aus seiner Beteiligung an einer Personengesellschaft und im Fall Österreichs aus der 
Beteiligung an einer stillen Gesellschaft des österreichischen Rechts. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 8 

Schiffahrt und Luftfahrt 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder 
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 

(3) In bezug auf den Betrieb von Seeschiffen und Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr durch 
ein Unternehmen eines Vertragstaats, sind österreichische Unternehmen auch von der Mehrwertsteuer in 
Korea und koreanische Unternehmen von allen Steuern befreit, die derzeit oder künftig in Österreich 
erhoben werden und der koreanischen Mehrwertsteuer entsprechen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 9 

Verbundene Unternehmen 

(1) Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder 
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 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne 
zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in 
diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die 
das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen 
Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses 
Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 10 

Dividenden 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 
übersteigen: 

 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine 
Gesellschaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 25 vom 
Hundert des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt; 

 b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen die 
Dividenden gezahlt werden. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen 
Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, 
die nach dem Recht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus 
Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch 
eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
beziehungsweise 

Artikel 14 anzuwenden. 

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die 
nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder 
Einkünften bestehen. 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 8 von 18 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 11 

Zinsen 

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht 
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Empfänger der Zinsen der 
Nutzungsberechtigte ist, 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Zinsen nicht übersteigen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen 

 a) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen und von der Regierung des anderen Vertragsstaats, 
einschließlich seiner Gebietskörperschaften oder der Zentralbank des anderen Vertragsstaats, 
bezogen werden, nur in diesem anderen Vertragsstaat besteuert werden; 

 b) aus einem Vertragsstaat stammende Zinsen für Forderungen oder Kredite, die in Korea von der 
Koreanischen Export-Import Bank, in Österreich von der österreichischen Kontrollbank 
Aktiengesellschaft finanziert oder gesichert werden, und die einer im anderen Vertragsstaat 
ansässigen Person gezahlt werden, nur in diesem anderen Staat besteuert werden; 

 c) Zinsen, die für Kreditkäufe von gewerblichen, kaufmännischen oder wissenschaftlichen 
Ausrüstungsgegenständen oder in Verbindung mit Kreditkäufen von Handelswaren von einem 
Unternehmen an ein anderes Unternehmen gezahlt werden, dürfen nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem der Nutzungsberechtigte ansässig ist. 

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder 
Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung 
am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und 
aus Obligationen, einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. 

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätigkeit 
durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt werden, 
tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat 
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in 
einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke 
der Betriebsstätte eingegangen worden und trägt die Betriebsstätte die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus 
dem Staat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt. 

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an der 
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 12 

Lizenzgebühren 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen Vertragsstaat 
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem 
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der 
Lizenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 
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 a) 2 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren, die für die Benutzung oder das Recht auf 
Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen gezahlt werden; 
und 

 b) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren in allen anderen Fällen. 

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme, von Patenten, 
Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Benutzung oder 
das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt 
werden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbliche 
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die 
Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist 

Artikel 7 anzuwenden. 

(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser 
Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der 
Schuldner der Lizenzgebühren ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder 
nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte, für die die Verpflichtung zur Zahlung der 
Lizenzgebühren eingegangen worden ist, und trägt die Betriebsstätte die Lizenzgebühren, so gelten die 
Lizenzgebühren als aus dem Vertragsstaat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt. 

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen 
an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 13 

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens im Sinne des Artikels 6 oder aus der Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten an 
einer Gesellschaft bezieht, deren Vermögen hauptsächlich, unmittelbar oder mittelbar, aus 
unbeweglichem Vermögen besteht, dürfen im anderen Staat, in dem dieses Vermögen liegt, besteuert 
werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich 
derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen 
Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 
Verkehr betrieben werden, und von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem das Unternehmen ansässig 
ist. 

(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Aktien einer 
im anderen Vertragsstaat ansässigen Gesellschaft bezieht, dürfen im anderen Staat besteuert werden, 
wenn die ansässige Person irgendwann innerhalb der zwei vorangehenden Jahre zu mehr als 25 vom 
Hundert an der Gesellschaft beteiligt war. Die Steuer darf aber 10 vom Hundert der 
Veräußerungsgewinne nicht übersteigen. 

(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens 
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 
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Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 14 

Selbständige Arbeit 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem freien Beruf 
oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, es liegen die folgenden Umstände vor, unter denen diese Einkünfte im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden dürfen: 

 a) wenn der Person im anderen Staat für die Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste 
Einrichtung zur Verfügung steht; in diesem Fall dürfen die Einkünfte jedoch nur insoweit in 
diesem Staat besteuert werden, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können; oder 

 b) wenn der Empfänger sich im anderen Vertragsstaat insgesamt mindestens 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält. 

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit 
der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen. 

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. III Nr. 68/2002) 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 15 

Unselbständige Arbeit 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19 und 20 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort 
ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber im anderen Staat hat. 

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das von einem Unternehmen eines 
Vertragsstaats im internationalen Verkehr betrieben wird, nur in diesem Staat besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 16 

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats 
einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden. 
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Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 17 

Künstler und Sportler 

(1) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so dürfen 
diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 18 

Ruhegehälter 

Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in 
einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 19 

Öffentlicher Dienst 

 (1) a) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner 
Gebietskörperschaften an eine natürliche Person für die diesem Staat oder der 
Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die 
Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist 
und 

 i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leisten. 

 (2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner Gebietskörperschaften oder aus 
einem von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft errichteten Sondervermögen an eine 
natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste gezahlt 
werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden. 

 b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die 
natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

(3) Auf Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer 
gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder einer seiner Gebietskörperschaften erbracht werden, sind 
die Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden. 

(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels sind auch anzuwenden im Fall Koreas auf Vergütungen oder 
Ruhegehälter, die von der Bank von Korea, der Export-Import Bank von Korea, der Koreanischen 
Entwicklungsbank und der koreanischen Behörde für die Förderung von Handelsinvestitionen (Korea 
Trade-Investment Promotion Agency) gezahlt werden, und im Fall Österreichs auf Vergütungen oder 
Ruhegehälter, die an den österreichischen Handelsdelegierten in Korea und an das Personal der 
österreichischen Außenhandelsstelle in Korea gezahlt werden. 
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Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

Artikel 20 

Studenten 

(1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist 
oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein 
Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese 
Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

(2) Ferner hat ein in Absatz 1 genannter Student, Praktikant oder Lehrling in Bezug auf Zuschüsse, 
Stipendien und Vergütungen aus unselbständiger Arbeit, die nicht unter Absatz 1 fallen, während des 
Studiums oder der Ausbildung Anspruch auf die gleichen Steuerbefreiungen, -vergünstigungen oder -
ermäßigungen, die für ansässige Personen des Staates vorgesehen sind, in den er eingereist ist. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 21 

Andere Einkünfte 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 
behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Artikels 
6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 
Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die Rechte 
oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. 
In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 22 

Besteuerung des Vermögens 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen 
eines Vertragsstaats im anderen Vertagsstaat hat, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einem Unternehmen eines Vertragsstaats im 
internationalen Verkehr betrieben werden sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser 
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Vertragsstaat besteuert werden. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum vgl. Art. 9 Abs. 2, BGBl. III Nr. 68/2002 

ARTIKEL 23 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(1) Bei einer in Korea ansässigen Person wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
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Nach Maßgabe der koreanischen Steuergesetzgebung über die Anrechnung der in einem anderen 
Land als Korea zu zahlenden Steuer auf die koreanische Steuer (die die nachstehenden allgemeinen 
Grundsätze nicht beeinträchtigen soll) wird die nach österreichischem Recht und in Übereinstimmung mit 
diesem Abkommen für Einkünfte aus österreichischen Quellen unmittelbar oder im Abzugsweg zu 
zahlende österreichische Steuer (ausgenommen im Falle einer Dividende die Steuer auf Gewinne, aus 
denen die Dividende gezahlt wird) auf die für diese Einkünfte zu zahlende koreanische Steuer 
angerechnet. Die Anrechnung darf jedoch den Teilbetrag der koreanischen Steuer nicht übersteigen, der 
sich zum Gesamtbetrag verhält wie die Einkünfte aus Quellen innerhalb Österreichs zu den gesamten der 
koreanischen Steuer unterliegenden Einkünften. 

(2) Bei einer in Österreich ansässigen Person wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 

 a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Korea besteuert werden, so nimmt 
Österreich vorbehaltlich der lit. b und d diese Einkünfte oder dieses Vermögen von der 
Besteuerung aus. 

 b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11, 12 und 13 
Absatz 4 in Korea besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser 
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Korea gezahlten Steuer entspricht; dies gilt 
auch für die in Artikel 13 Absatz 1 genannte Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten. 
Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
übersteigen, der auf die aus Korea bezogenen Einkünfte entfällt. 

 c) Für die Anwendung der lit. b ist die von Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren und 
Veräußerungsgewinnen von Aktien in Korea erhobene Steuer, ungeachtet einer Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung nach koreanischem Recht oder gemäß diesem Abkommen, mit 15 vom 
Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder der 
Veräußerungsgewinne anzusetzen. 

 d) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem Abkommen von 
der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person einbezogen 
werden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 24 

Gleichbehandlung 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen 
Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind oder unterworfen werden können. Diese 
Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -
vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu 
gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(3) Sofern nicht Artikel 9, Artikel 11 Absatz 7 oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind Zinsen, 
Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses 
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige 
Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Schulden 
gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar 
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer 
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Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit 
zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates 
unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 25 

Verständigungsverfahren 

(1) Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten 
für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann 
sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall 
der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 
Absatz 1 erfaßt wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger 
sie ist. Der Fall muß innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet 
werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren. Erscheint ein mündlicher 
Meinungsaustausch für die Herbeiführung der Einigung zweckmäßig, so kann ein solcher 
Meinungsaustausch in einer Kommission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten besteht. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 26 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu 
halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen 
nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich 
gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder 
mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der 
Aufsicht darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese 
Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat 
die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht 
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beider Vertragsstaaten für solche andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde 
desjenigen Staates, der die Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses 
oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

 c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein 
Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen 
Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den 
Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die 
Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen 
Informationen hat. 

(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf 
Eigentumsanteile an einer Person beziehen. 
 

In Bezug auf Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens, in der gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels geänderten Fassung, besteht Einvernehmen darüber, dass 

 a) die zuständige Behörde des ersuchenden Staates der zuständigen Behörde des ersuchten Staates 
zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen 
zur Verfügung stellt, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 

 ii) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der Form, 
in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 

 iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 

 iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen 
oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 
ersuchten Staates befinden; 

 v) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; 

 vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden; 

 b) der in Artikel 26 vorgesehene Informationsaustausch nicht Maßnahmen einschließt, die lediglich 
der Beweisausforschung dienen („fishing expeditions“); und 

 c) zur Auslegung des Artikels 26 neben den oben angeführten Grundsätzen auch die aus den 
Kommentaren der OECD abzuleitenden Grundsätze zu berücksichtigen sind. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 26A 

Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steuern 

(1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Vollstreckung von 
Abgabenansprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. Die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten können in gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser Artikel 
durchzuführen ist. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Abgabenanspruch“ bedeutet einen Betrag, der auf 
Grund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder einer ihrer 
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Gebietskörperschaften erhoben werden, geschuldet wird, soweit die Besteuerung diesem Abkommen oder 
anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen die Vertragsstaaten beigetreten sind, nicht widerspricht, 
sowie mit diesem Betrag zusammenhängende Zinsen, verwaltungsbehördliche Geldstrafen und Kosten 
der Vollstreckung oder Sicherung. 

(3) Ist der Abgabenanspruch eines Vertragsstaats nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar und 
wird er von einer Person geschuldet, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die 
Vollstreckung nicht verhindern kann, wird dieser Abgabenanspruch auf Ersuchen der zuständigen 
Behörde dieses Staates für die Zwecke der Vollstreckung von der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaates anerkannt. Der Abgabenanspruch wird vom anderen Staat nach dessen Rechtsvorschriften 
über die Einbringung und Vollstreckung seiner eigenen Steuern vollstreckt, als handele es sich bei dem 
Abgabenanspruch um einen Abgabenanspruch des anderen Staates. 

(4) Handelt es sich bei dem Abgabenanspruch eines Vertragsstaats um einen Anspruch, bei dem 
dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der Vollstreckung einleiten kann, wird dieser 
Abgabenanspruch auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates zum Zwecke der Einleitung von 
Sicherungsmaßnahmen von der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats anerkannt. Der andere 
Staat leitet nach seinen Rechtsvorschriften Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf diesen Abgabenanspruch 
ein, als wäre der Abgabenanspruch ein Abgabenanspruch dieses anderen Staates, selbst wenn der 
Abgabenanspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser Maßnahmen im erstgenannten Staat nicht 
vollstreckbar ist oder von einer Person geschuldet wird, die berechtigt ist, die Vollstreckung zu 
verhindern. 

(5) Ungeachtet der Absätze 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat für Zwecke der Absätze 3 
oder 4 anerkannter Abgabenanspruch als solcher in diesem Staat nicht den Verjährungsfristen oder den 
Vorschriften über die vorrangige Behandlung eines Abgabenanspruchs nach dem Recht dieses Staates. 
Ferner hat ein Abgabenanspruch, der von einem Vertragsstaat für Zwecke der Absätze 3 oder 4 anerkannt 
wurde, in diesem Staat nicht den Vorrang, den dieser Abgabenanspruch nach dem Recht des anderen 
Vertragsstaats hat. 

(6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder der Höhe des 
Abgabenanspruchs eines Vertragsstaats können nicht bei den Gerichten oder Verwaltungsbehörden des 
anderen Vertragsstaats eingeleitet werden. 

(7) Verliert der betreffende Abgabenanspruch, nachdem das Ersuchen eines Vertragsstaates nach den 
Absätzen 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere Vertragsstaat den betreffenden Abgabenanspruch 
vollstreckt und an den erstgenannten Staat ausgezahlt hat, 

 a) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 3 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 
erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar ist und von einer Person 
geschuldet wird, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die Vollstreckung nicht 
verhindern kann, oder 

 b) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 4 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 
erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der 
Vollstreckung einleiten kann, 

teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständigen Behörde des anderen Staates 
unverzüglich mit und nach Wahl des anderen Staates setzt der erstgenannte Staat das Ersuchen entweder 
aus oder nimmt es zurück. 

(8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat 

 a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses 
oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 b) Maßnahmen durchzuführen, die dem Ordre public widersprächen; 

 c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemessenen Maßnahmen zur 
Vollstreckung oder Sicherung, die nach seinen Gesetzen oder seiner Verwaltungspraxis möglich 
sind, ausgeschöpft hat; 

 d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat in einem 
eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, den der andere Vertragsstaat dadurch erlangt. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 
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ARTIKEL 27 

Diplomaten und Konsularbeamte 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die Personen nach den allgemeinen 
Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 28 

Anspruch auf Vergünstigungen 

Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach dem 
Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter Berücksichtigung 
aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser 
Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder 
mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung 
dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen Bestimmungen 
dieses Abkommens im Einklang steht.“ 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 29 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich in Wien ausgetauscht. 

(2) Das Abkommen tritt am 1. Tag des dritten Monats in Kraft, das dem Monat folgt, in dem der 
Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist, und seine Bestimmungen finden Anwendung 

 a) in Korea: 

 i) in bezug auf an der Quelle erhobene Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner 
des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Ratifikationsurkunden 
ausgetauscht wurden, an nichtansässige Personen gezahlt oder gutgeschrieben werden; und 

 ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Austausch der 
Ratifikationsurkunden erfolgt ist; 

 b) in Österreich: 

 i) in bezug auf an der Quelle erhobenen Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner 
des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Austausch der 
Ratifikationsurkunden erfolgt ist, bezahlt werden; und 

 ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des 
Kalenderjahres beginnen, das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Austausch der 
Ratifikationsurkunden erfolgt ist. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

ARTIKEL 30 

Kündigung 

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, kann aber von jedem Vertragsstaat am oder 
vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Jahr, in dem der 
Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden hat, durch eine dem anderen Vertragsstaat auf 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 18 von 18 

diplomatischem Weg zuzustellende schriftliche Mitteilung gekündigt werden. In diesem Fall findet das 
Abkommen nicht mehr Anwendung: 

 a) in Korea: 

 i) in bezug auf an der Quelle erhobene Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner 
des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres an nichtansässige Personen gezahlt oder 
gutgeschrieben werden; und 

 ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des auf die 
Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnen; 

 b) in Österreich: 

 i) in bezug auf an der Quelle erhobene Steuern auf die Beträge, die am oder nach dem 1. Jänner 
des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres gezahlt werden; und 

 ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steuerjahre, die am oder nach dem 1. Jänner des auf die 
Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnen. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet. 

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in Seoul am 8. Oktober 1985 in englischer Sprache. 

Beachte für folgende Bestimmung 

zum Bezugszeitraum: vgl. Art. 28 Abs. 2 

PROTOKOLL 

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik 
Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sind die Unterzeichneten übereingekommen, 
daß die nachstehenden Bestimmungen Bestandteil des Abkommens sind. 

 1. In bezug auf Artikel 2 Absatz 3 lit. a wird davon ausgegangen, daß das Abkommen für die 
koreanische Verteidigungsabgabe gilt, soweit sie im Verhältnis zur Einkommensteuer oder zur 
Körperschaftsteuer erhoben wird. 

 2. In bezug auf Artikel 8 Absatz 1 sollen Einkünfte aus dem Betrieb von Seeschiffen, die zum 
Fischfang, zum Fangen mit Schleppnetzen oder Zugnetzen verwendet werden, als Einkünfte 
behandelt werden, die unter diesen Absatz fallen. 

ZU URKUND DESSEN haben die Unterfertigten dieses Protokoll, das in gleicher Weise verbindlich 
und gültig sein soll, als ob es Wort für Wort in das Abkommen aufgenommen wäre, unterzeichnet. 

GESCHEHEN in Seoul in zwei Urschriften am 8. Oktober 1985 in englischer Sprache. 

Artikel 9 

(Anm.: aus BGBl. III Nr. 68/2002, zu den Art. 2, 10, 12, 13, 14, 19, 20 und 23, BGBl. Nr. 486/1987) 

(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 
in Wien ausgetauscht. 

(2) Dieses Protokoll tritt am 15. Tag nach dem Zeitpunkt des Austausches der Ratifikationsurkunden 
in Kraft und seine Bestimmungen finden Anwendung auf Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, 
die am oder nach dem 1. Jänner in dem Kalenderjahr beginnen, welches jenem unmittelbar folgt, in dem 
das Protokoll in Kraft tritt. 
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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1987 Ausgegeben am 8. Oktober 1987 178. Stück

4 8 5 . Kundmachung: Verlängerung der vorübergehenden Aussetzung der Anwendung des Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Volksrepu-
blik Polen über die gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

4 8 6 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll
(NR: GP XVI RV 792 AB 955 S. 143. BR: AB 3137 S. 477.)

485. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
28. September 1987 betreffend die Verlänge-
rung der vorübergehenden Aussetzung der
Anwendung des Abkommens zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der
Regierung der Volksrepublik Polen über die
gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerks-

pflicht vom 18. Juli 1972 *)

Gemäß § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das
Bundesgesetzblatt 1985, BGBl. Nr. 200, wird nach-
stehende Verbalnote der Österreichischen Bot-
schaft Warschau, Zl. 438.01/3-A/87 vom 25. Juni
1987, an das Außenministerium der Volksrepublik
Polen kundgemacht:

„Die Österreichische Botschaft Warschau entbie-
tet dem Außenministerium der Volksrepublik Polen

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 330/1972 in der Fas-
sung der Kundmachungen BGBl. Nr. 529 a/1981, 7/
1982, 259/1982, 321/1982, 554/1982, 555/1982, 48/
1983, 92/1983, 382/1983, 428/1983, 321/1984, 297/
1985, 367/1986 und 403/1986

den Ausdruck ihrer vorzüglichen Hochachtung
und beehrt sich, folgendes mitzuteilen:

Die Österreichische Bundesregierung hat
beschlossen, die gemäß Art. 7 des Abkommens zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Volksrepublik Polen über die
gegenseitige Aufhebung der Sichtvermerkspflicht
vom 18. Juli 1972 vereinbarte Aussetzung der
Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens
für die Zeit vom 1. Juli 1987, 0.00 Uhr, bis
31. Dezember 1987, 24.00 Uhr, für polnische
Staatsangehörige, sofern sie nicht Inhaber eines
Diplomatenpasses, Dienstpasses oder Erlaubnis-
scheines für Flugpersonal sind, zu verlängern.

Die Botschaft benützt diese Gelegenheit, dem
Außenministerium den Ausdruck ihrer vorzügli-
chen Hochachtung zu erneuern "

Vranitzky

486.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Protokoll wird genehmigt.

(Übersetzung)

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER REPUBLIK KOREA
ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBE-
STEUERUNG UND ZUR VERHINDE-
RUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF
DEM GEBIET DER STEUERN VOM EIN-

KOMMEN UND VOM VERMÖGEN

Die Republik Österreich und die Republik
Korea,

22 287

mayerhofer
Durchstreichen

mayerhofer
Rechteck

mayerhofer
Durchstreichen
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von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Ver-
hinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
abzuschließen,

haben folgendes vereinbart:

ARTIKEL 1

Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in
einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten
ansässig sind.

ARTIKEL 2

Unter das Abkommen fallende Steuern

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf
die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Ver-
tragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erho-
ben werden.

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen gelten alle Steuern, die vom Gesamteinkom-
men, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des
Einkommens oder des Vermögens erhoben werden,
einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der
Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen
Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der
Steuern vom Vermögenszuwachs.

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das
Abkommen gilt, gehören

a) in Korea:
i) die Einkommensteuer;

ii) die Körperschaftsteuer; und
iii) die im Zusammenhang mit der Einkom-

men- oder Körperschaftsteuer erhobene
Einwohnersteuer (im folgenden als
„koreanische Steuer" bezeichnet);

b) in Österreich:
i) die Einkommensteuer;
ii) die Körperschaftsteuer;

iii) die Zinsertragsteuer;

iv) die Aufsichtsratsabgabe;

v) die Vermögensteuer;
vi) die Abgabe von Vermögen, die der Erb-

schaftssteuer entzogen sind;

vii) die Gewerbesteuer einschließlich der
Lohnsummensteuer;

viii) die Grundsteuer;
ix) die Abgabe von land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieben;
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x) die Beiträge von land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben zum Ausgleichs-
fonds für Familienbeihilfen;

xi) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebau-
ten Grundstücken (im folgenden als
„österreichische Steuer" bezeichnet).

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern
gleicher oder im wesentlichen ähnlicher Art, die
nach der Unterzeichnung des Abkommens neben
den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erho-
ben werden. Die zuständigen Behörden der Ver-
tragsstaaten teilen einander die in ihren Steuerge-
setzen eingetretenen wesentlichen Änderungen mit.

ARTIKEL 3

Allgemeine Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der
Zusammenhang nicht anderes erfordert,

a) bedeutet der Ausdruck „Korea" das Gebiet
der Republik Korea einschließlich der an die
Hoheitsgewässer der Republik Korea angren-
zenden Gebiete, die nach dem Recht der
Republik Korea und in Übereinstimmung mit
dem Völkerrecht derzeit oder in Zukunft als
Gebiete bestimmt werden, in denen die Repu-
blik Korea Hoheitsrechte hinsichtlich des
Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes
sowie ihrer Bodenschätze ausüben darf;

b) bedeutet der Ausdruck „Österreich" die
Republik Österreich;

c) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragsstaat"
und „der andere Vertragsstaat", je nach dem
Zusammenhang, Korea oder Österreich;

d) bedeutet der Ausdruck „Steuer", je nach dem
Zusammenhang, die koreanische oder die
österreichische Steuer;

e) umfaßt der Ausdruck „Person" natürliche
Personen, Gesellschaften und alle anderen
Personenvereinigungen;

f) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft" juristi-
sche Personen oder Rechtsträger, die für die
Besteuerung wie juristische Personen behan-
delt werden;

g) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines
Vertragsstaats" und „Unternehmen des ande-
ren Vertragsstaats", je nachdem, ein Unter-
nehmen, das von einer in einem Vertragsstaat
ansässigen Person betrieben wird, oder ein
Unternehmen, das von einer im anderen Ver-
tragsstaat ansässigen Person betrieben wird;
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h) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehörige":
i) natürliche Personen, die die Staatsange-

hörigkeit eines Vertragsstaats besitzen;
ii) juristische Personen, Personengesell-

schaften und andere Personenvereinigun-
gen, die nach dem in einem Vertragsstaat
geltenden Recht errichtet worden sind;

i) bedeutet der Ausdruck „internationaler Ver-
kehr" jede Beförderung mit einem Seeschiff
oder Luftfahrzeug, das von einem Unterneh-
men eines Vertragsstaats betrieben wird, es sei
denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird
ausschließlich zwischen Orten im anderen
Vertragsstaat betrieben;

j) bedeutet der Ausdruck „zuständige
Behörde":

i) in Korea: den Finanzminister oder seinen
bevollmächtigten Vertreter;

ii) in Österreich: den Bundesminister für
Finanzen.

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch
einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht
definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm nach
dem Recht dieses Staates über die Steuern
zukommt, für die das Abkommen gilt.

ARTIKEL 4

Ansässige Person

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige
Person" eine Person, die nach dem Recht dieses
Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres
ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Hauptnie-
derlassung, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder
eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig
ist. Der Ausdruck umfaßt jedoch nicht eine Person,
die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen
in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem
Vermögen steuerpflichtig ist.

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in
beiden Vetragsstaaten ansässig, so gilt folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Staat ansässig, in
dem sie über eine ständige Wohnstätte ver-
fügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem
Staat ansässig, zu dem sie die engeren persön-
lichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat
(Mittelpunkt der Lebensinteressen);

b) kann nicht bestimmt werden, in welchem
Staat die Person den Mittelpunkt ihrer
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in kei-
nem der Staaten über eine ständige Wohn-
stätte, so gilt sie als in dem Staat ansässig, in
dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat;
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c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in beiden Staaten oder in keinem der Staaten,
so gilt sie als in dem Staat ansässig, dessen
Staatsangehöriger sie ist;

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Ver-
tragsstaaten oder keines der Vertragsstaaten,
so werden sich die zuständigen Behörden der
Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegen-
seitigem Einvernehmen zu regeln.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürli-
che Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so
gilt sie als in dem Staat ansässig, in dem sich der
Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.
In Zweifelsfällen regeln die zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten die Frage in gegenseitigem Ein-
vernehmen.

ARTIKEL 5

Betriebsstätte

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der
Ausdruck „Betriebsstätte" eine feste Geschäftsein-
richtung, durch die die Tätigkeit eines Unterneh-
mens ganz oder teilweise ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck „Betriebsstätte" umfaßt insbe-
sondere :

a) einen Ort der Leitung,
b) eine Zweigniederlassung,
c) eine Geschäftsstelle,
d) eine Fabrikationsstätte,
e) eine Werkstätte und
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen,

einen Steinbruch oder eine andere Stätte der
Ausbeutung von Bodenschätzen.

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur
dann eine Betriebsstätte, wenn ihre Dauer zwölf
Monate überschreitet.

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen
dieses Artikels gelten nicht als Betriebsstätten:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lage-
rung, Ausstellung oder Auslieferung von
Gütern oder Waren des Unternehmens
benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unter-
nehmens, die ausschließlich zur Lagerung,
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten
werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unter-
nehmens, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten werden, durch ein anderes Unter-
nehmen bearbeitet oder verarbeitet zu wer-
den;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen Güter oder Waren ein-
zukaufen oder Informationen zu beschaffen;
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e) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
für das Unternehmen andere Tätigkeiten aus-
zuüben, die vorbereitender Art sind oder eine
Hilfstätigkeit darstellen;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die aus-
schließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
mehrere der unter den lit. a bis e genannten
Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, daß
die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der
festen Geschäftseinrichtung vorbereitender
Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.

(5) Ist eine Person — mit Ausnahme eines unab-
hängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 — für
ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Ver-
tragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unterneh-
mens Verträge abzuschließen, und übt sie die Voll-
macht dort gewöhnlich aus, so wird das Unterneh-
men ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt,
als habe es in diesem Staat für alle von der Person
für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine
Betriebsstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten
beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten
Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste
Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese Einrichtung
nach dem genannten Absatz nicht zu einer
Betriebsstätte machen.

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb
so behandelt, als habe es eine Betriebsstätte in
einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit
durch einen Makler, Kommissionär oder einen
anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern
diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen
Geschäftstätigkeit handeln.

(7) Allein dadurch, daß eine in einem Vertrags-
staat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht
wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder
dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf
andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der
beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der ande-
ren.

ARTIKEL 6

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteu-
ert werden.

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen"
hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen
liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall das Zube-
hör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende
und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher



178. Stück — Ausgegeben am 8. Oktober 1987 — Nr. 486 2657

Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des
Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungs-
rechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte
auf veränderliche oder feste Vergütungen für die
Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Boden-
schätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht
als unbewegliches Vermögen.

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittel-
baren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbewegli-
chen Vermögens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Ein-
künfte aus unbeweglichem Vermögen eines Unter-
nehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem
Vermögen, das der Ausübung einer selbständigen
Arbeit dient.

ARTIKEL 7

Unternehmensgewinne

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags-
staats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden,
es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit
im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene
Betriebsstätte aus. Übt das Unternehmen seine
Tätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat
besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser
Betriebsstätte zugerechnet werden können.

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats
seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine
dort gelegene Betriebsstätte aus, so werden vorbe-
haltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat die-
ser Betriebsstätte die Gewinne zugerechnet, die sie
hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder
ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen
Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausge-
übt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen,
dessen Betriebsstätte sie ist, völlig unabhängig
gewesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer
Betriebsstätte werden die für diese Betriebsstätte
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der
Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungs-
kosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie
in dem Staat, in dem die Betriebsstätte liegt, oder
anderswo entstanden sind.

(4) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern
oder Waren für das Unternehmen wird einer
Betriebsstätte kein Gewinn zugerechnet.

(5) Bei der Anwendung der vorstehenden
Absätze sind die der Betriebsstätte zuzurechnenden
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es
sei denn, daß ausreichende Gründe dafür bestehen,
anders zu verfahren.
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(6) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in
anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel
durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht
berührt.

(7) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Gewinne" umfaßt auch Gewinne eines Gesell-
schafters aus seiner Beteiligung an einer Personen-
gesellschaft und im Fall Österreichs aus der Beteili-
gung an einer stillen Gesellschaft des öster-
reichischen Rechts.

ARTIKEL 8

Schiffahrt und Luftfahrt

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertrags-
staats aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luft-
fahrzeugen im internationalen Verkehr dürfen nur
in diesem Staat besteuert werden.

(2) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Betei-
ligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft
oder einer internationalen Betriebsstelle.

(3) In bezug auf den Betrieb von Seeschiffen und
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr durch
ein Unternehmen eines Vertragstaats, sind öster-
reichische Unternehmen auch von der Mehrwert-
steuer in Korea und koreanische Unternehmen von
allen Steuern befreit, die derzeit oder künftig in
Österreich erhoben werden und der koreanischen
Mehrwertsteuer entsprechen.

ARTIKEL 9

Verbundene Unternehmen

Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmit-

telbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung,
der Kontrolle oder dem Kapital eines Unter-
nehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt
ist oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittel-
bar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle
oder dem Kapital eines Unternehmens eines
Vertragsstaats und eines Unternehmens des
anderen Vertragsstaats beteiligt sind

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in
ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehun-
gen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen
gebunden sind, die von denen abweichen, die unab-
hängige Unternehmen miteinander vereinbaren
würden, so dürfen die Gewinne, die eines der
Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt
hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt
hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerech-
net und entsprechend besteuert werden.
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ARTIKEL 10

Dividenden

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Gesellschaft an eine im anderen Vertrags-
staat ansässige Person zahlt, dürfen im anderen
Staat besteuert werden.

(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem
Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses
Staates besteuert werden; die Steuer darf aber,
wenn der Empfänger der Dividenden der Nut-
zungsberechtigte ist, nicht übersteigen:

a) 10 vom Hundert des Bruttobetrages der Divi-
denden, wenn der Nutzungsberechtigte eine
Gesellschaft (jedoch keine Personengesell-
schaft) ist, die unmittelbar über mindestens 10
vom Hundert des Kapitals der die Dividen-
den zahlenden Gesellschaft verfügt;

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Divi-
denden in allen anderen Fällen.

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der
Gesellschaft in bezug auf die Gewinne, aus denen
die Dividenden gezahlt werden.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Dividenden" bedeutet Einkünfte aus Aktien,
Genußaktien oder Genußscheinen, Kuxen, Grün-
deranteilen oder anderen Rechten — ausgenom-
men Forderungen — mit Gewinnbeteiligung sowie
aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Ein-
künfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Ein-
künften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-
zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig
ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gele-
gene Betriebsstätte ausübt und die Beteiligung, für
die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu
dieser Betriebsstätte gehört. In diesem Fall ist Arti-
kel 7 anzuwenden.

(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige
Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat
weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividen-
den besteuern, es sei denn, daß diese Dividenden an
eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt
werden oder daß die Beteiligung, für die die Divi-
denden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im
anderen Staat gelegenen Betriebsstätte gehört,
noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst
wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtaus-
geschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im
anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften
bestehen.
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ARTIKEL 11

Zinsen

(1) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen
und an eine im anderen Vertragsstaat ansässige
Person gezahlt werden, dürfen im anderen Staat
besteuert werden.

(2) Diese Zinsen dürfen jedoch auch in dem Ver-
tragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht
dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf
aber, wenn der Empfänger der Zinsen der Nut-
zungsberechtigte ist, 10 vom Hundert des Bruttobe-
trages der Zinsen nicht übersteigen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen

a) Zinsen, die aus einem Vertragsstaat stammen
und von der Regierung des anderen Vertrags-
staats, einschließlich seiner Gebietskörper-
schaften oder der Zentralbank des anderen
Vertragsstaats, bezogen werden, nur in die-
sem anderen Vertragsstaat besteuert werden;

b) aus einem Vertragsstaat stammende Zinsen
für Forderungen oder Kredite, die in Korea
von der Koreanischen Export-Import Bank,
in Österreich von der österreichischen Kon-
trollbank Aktiengesellschaft finanziert oder
gesichert werden, und die einer im anderen
Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt wer-
den, nur in diesem anderen Staat besteuert
werden;

c) Zinsen, die für Kreditkäufe von gewerblichen,
kaufmännischen oder wissenschaftlichen Aus-
rüstungsgegenständen oder in Verbindung
mit Kreditkäufen von Handelswaren von
einem Unternehmen an ein anderes Unter-
nehmen gezahlt werden, dürfen nur in dem
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der
Nutzungsberechtigte ansässig ist.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Zinsen" bedeutet Einkünfte aus Forderungen
jeder Art, auch wenn die Forderungen durch
Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit
einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausge-
stattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffent-
lichen Anleihen und aus Obligationen, einschließ-
lich der damit verbundenen Aufgelder und der
Gewinne aus Losanleihen.

(5) Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwen-
den, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus
dem die Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätig-
keit durch eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt
und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt wer-
den, tatsächlich zu dieser Betriebsstätte gehört. In
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
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(6) Zinsen gelten dann als aus einem Vertrags-
staat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat
selbst, eine seiner Gebietskörperschaften oder eine
in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der
Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er
in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in
einem Vertragsstaat eine Betriebsstätte und ist die
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für
Zwecke der Betriebsstätte eingegangen worden und
trägt die Betriebsstätte die Zinsen, so gelten die
Zinsen als aus dem Staat stammend, in dem die
Betriebsstätte liegt.

(7) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen
und übersteigen deshalb die Zinsen, gemessen an
der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den
Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Arti-
kel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In
diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen die-
ses Abkommens besteuert werden.

ARTIKEL 12

Lizenzgebühren

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat
stammen und an eine im anderen Vertragsstaat
ansässige Person gezahlt werden, dürfen im ande-
ren Staat besteuert werden.

(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in
dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach dem
Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer
darf aber, wenn der Empfänger der Lizenzgebüh-
ren der Nutzungsberechtigte ist, 10 vom Hundert
des Bruttobetrags der Lizenzgebühren nicht über-
steigen.

(3) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck
„Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen jeder
Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf
Benutzung von Urheberrechten an literarischen,
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken,
einschließlich kinematographischer Filme, von
Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plä-
nen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für
die Benutzung oder das Recht auf Benutzung
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftli-
cher Erfahrungen gezahlt werden.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden,
wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-
zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus
dem die Lizenzgebühren stammen, eine gewerbli-
che Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebs-
stätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte,
für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebsstätte gehören. In diesem
Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

289
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(5) Lizenzgebühren gelten dann als aus einem
Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner die-
ser Staat selbst, eine seiner Gebietskörperschaften
oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat
aber der Schuldner der Lizenzgebühren ohne
Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat
ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine
Betriebsstätte, für die die Verpflichtung zur Zah-
lung der Lizenzgebühren eingegangen worden ist,
und trägt die Betriebsstätte die Lizenzgebühren, so
gelten die Lizenzgebühren als aus dem Vertrags-
staat stammend, in dem die Betriebsstätte liegt.

(6) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem
Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen
und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, ge-
messen an der zugrundeliegenden Leistung, den
Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter
ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag ange-
wendet. In diesem Fall kann der übersteigende
Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats
und unter Berücksichtigung der anderen Bestim-
mungen dieses Abkommens besteuert werden.

ARTIKEL 13

Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus der Veräußerung unbewegli-
chen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht,
das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im ande-
ren Staat besteuert werden.

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens, das Betriebsvermögen einer Betriebs-
stätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats
im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich derar-
tiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer sol-
chen Betriebsstätte (allein oder mit dem übrigen
Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen
Staat besteuert werden.

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschif-
fen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen
Verkehr betrieben werden, und von beweglichem
Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertrags-
staat besteuert werden, in dem das Unternehmen
ansässig ist.

(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus der Veräußerung von Aktien
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Gesell-
schaft bezieht, dürfen im anderen Staat besteuert
werden, wenn die ansässige Person irgendwann
innerhalb der zwei vorangehenden Jahre zu mehr
als 25 vom Hundert an der Gesellschaft beteiligt
war. Die Steuer darf aber 10 vom Hundert der Ver-
äußerungsgewinne nicht übersteigen.
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(5) Gewinne aus der Veräußerung des in den
Absätzen 1, 2, 3 und 4 nicht genannten Vermögens
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden,
in dem der Veräußerer ansässig ist.

ARTIKEL 14

Selbständige Arbeit

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat
ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus
sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen
nur in diesem Staat besteuert werden; bei Vorliegen
nachstehender Voraussetzungen dürfen solche Ein-
künfte im anderen Vertragsstaat besteuert werden:

a) wenn der Empfänger sich im anderen Ver-
tragsstaat insgesamt mindestens 183 Tage
während des betreffenden Steuerjahres auf-
hält; oder

b) wenn die Vergütung von einer im anderen
Vertragsstaat ansässigen Person gezahlt oder
von einer im anderen Vertragsstaat gelegenen
Betriebsstätte getragen wird.

(2) Der Ausdruck „freier Beruf" umfaßt insbe-
sondere die selbständig ausgeübte wissenschaftli-
che, literarische, künstlerische, erzieherische oder
unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige
Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten, Zahnärzte und Buchsachverständigen.

(3) Vorbehaltlich des Artikels 12 sind die
Absätze 1 und 2 dieses Artikels nach Maßgabe des
innerstaatlichen Steuerrechts eines Vertragsstaats
auf Einkünfte anzuwenden, die ein Unternehmen
als Entgelt dafür erzielt, daß es durch seine Ange-
stellten freiberufliche Leistungen, wie wissenschaft-
liche Tätigkeiten oder Leistungen von Rechtsan-
wälten, Ingenieuren, Architekten, Zahnärzten oder
Buchsachverständigen erbringt.

ARTIKEL 15

Unselbständige Arbeit

(1) Vorbehaltlich der Artikel 16, 18, 19 und 20
dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen,
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person
aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem
Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird
im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit
dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Ver-
gütungen im anderen Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütun-
gen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Per-
son für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte
unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenann-
ten Staat besteuert werden, wenn

a) der Empfänger sich im anderen Staat insge-
samt nicht länger als 183 Tage während des
betreffenden Steuerjahres aufhält und



2664 178. Stück — Ausgegeben am 8. Oktober 1987 — Nr. 486

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder
für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der
nicht im anderen Staat ansässig ist, und

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebs-
stätte oder einer festen Einrichtung getragen
werden, die der Arbeitgeber im anderen Staat
hat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen
dieses Artikels dürfen Vergütungen für unselbstän-
dige Arbeit an Bord eines Seeschiffes oder Luft-
fahrzeuges, das von einem Unternehmen eines Ver-
tragsstaats im internationalen Verkehr betrieben
wird, nur in diesem Staat besteuert werden.

ARTIKEL 16

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen
und ähnliche Zahlungen, die eine in einem Ver-
tragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als
Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats einer
Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat
ansässig ist, dürfen im anderen Staat besteuert wer-
den.

ARTIKEL 17

Künstler und Sportler

(1) Ungeachtet der Artikel 14 und 15 dürfen Ein-
künfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rund-
funk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als
Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persön-
lich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat
besteuert werden.

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künst-
ler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder
Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so
dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7, 14
und 15 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in
dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit aus-
übt.

ARTIKEL 18

Ruhegehälter

Vorbehaltlich des Artikels 19 Absatz 2 dürfen
Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer
in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frü-
here unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in
diesem Staat besteuert werden.

ARTIKEL 19

Öffentlicher Dienst

(1) a) Vergütungen, ausgenommen Ruhegehäl-
ter, die von einem Vertragsstaat oder
einer seiner Gebietskörperschaften an
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eine natürliche Person für die diesem
Staat oder der Gebietskörperschaft gelei-
steten Dienste gezahlt werden, dürfen
nur in diesem Staat besteuert werden.

b) Diese Vergütungen dürfen jedoch nur im
anderen Vertragsstaat besteuert werden,
wenn die Dienste in diesem Staat geleistet
werden und die natürliche Person in die-
sem Staat ansässig ist und
i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist

oder
ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem

Staat ansässig geworden ist, um die
Dienste zu leisten.

(2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertrags-
staat oder einer seiner Gebietskörper-
schaften oder aus einem von diesem Staat
oder der Gebietskörperschaft errichteten
Sondervermögen an eine natürliche Per-
son für die diesem Staat oder der Gebiets-
körperschaft geleisteten Dienste gezahlt
werden, dürfen nur in diesem Staat
besteuert werden.

b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im
anderen Vertragsstaat besteuert werden,
wenn die natürliche Person in diesem
Staat ansässig ist und ein Staatsangehöri-
ger dieses Staates ist.

(3) Auf Vergütungen und Ruhegehälter für
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer
gewerblichen Tätigkeit eines Vertragsstaats oder
einer seiner Gebietskörperschaften erbracht wer-
den, sind die Artikel 15, 16 und 18 anzuwenden.

(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels sind auch
anzuwenden im Fall Koreas auf Vergütungen und
Ruhegehälter, die von der Bank von Korea, der
Export-Import Bank von Korea und der korea-
nischen Handelsförderungsgesellschaft (Korea
Trade Promotion Corporation) gezahlt werden
und im Falle Österreichs auf Vergütungen oder
Ruhegehälter, die von den österreichischen Han-
delsdelegierten in Korea und an das Personal der
Österreichischen Außenhandelsstelle in Korea
gezahlt werden.

ARTIKEL 20

Studenten

Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder
Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat aus-
schließlich zum Studium oder zur Ausbildung auf-
hält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist
oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erst-
genannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt,
sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen
im erstgenannten Staat nicht besteuert werden,
sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb die-
ses Staates stammen.
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ARTIKEL 21

Andere Einkünfte

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansäs-
sigen Person, die in den vorstehenden Artikeln
nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf
ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert wer-
den.

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche
aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Arti-
kels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in
einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im ande-
ren Vertragsstaat eine gewerbliche Tätigkeit durch
eine dort gelegene Betriebsstätte ausübt und die
Rechte oder Vermögenswerte, für die die Ein-
künfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebsstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

ARTIKEL 22

Besteuerung des Vermögens

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Arti-
kels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt,
darf im anderen Staat besteuert werden.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermö-
gen einer Betriebsstätte ist, die ein Unternehmen
eines Vertragsstaats im anderen Vertagsstaat hat,
darf im anderen Staat besteuert werden.

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die von einem
Unternehmen eines Vertragsstaats im internationa-
len Verkehr betrieben werden sowie bewegliches
Vermögen, das dem Betrieb dieser Seeschiffe oder
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in diesem Ver-
tragsstaat besteuert werden.

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem
Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in die-
sem Staat besteuert werden.

ARTIKEL 23

Vermeidung der Doppelbesteuerung

(1) Bei einer in Korea ansässigen Person wird die
Doppelbesteuerung wie folgt vermieden:

Nach Maßgabe der koreanischen Steuergesetz-
gebung über die Anrechnung der in einem anderen
Land als Korea zu zahlenden Steuer auf die korea-
nische Steuer (die die nachstehenden allgemeinen
Grundsätze nicht beeinträchtigen soll) wird die
nach österreichischem Recht und in Übereinstim-
mung mit diesem Abkommen für Einkünfte aus
österreichischen Quellen unmittelbar oder im
Abzugsweg zu zahlende österreichische Steuer
(ausgenommen im Falle einer Dividende die Steuer
auf Gewinne, aus denen die Dividende gezahlt
wird) auf die für diese Einkünfte zu zahlende
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koreanische Steuer angerechnet. Die Anrechnung
darf jedoch den Teilbetrag der koreanischen Steuer
nicht übersteigen, der sich zum Gesamtbetrag ver-
hält wie die Einkünfte aus Quellen innerhalb Öster-
reichs zu den gesamten der koreanischen Steuer
unterliegenden Einkünften.

(2) Bei einer in Österreich ansässigen Person
wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden:

a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person
Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach
diesem Abkommen in Korea besteuert wer-
den, so nimmt Österreich vorbehaltlich der
lit. b und d diese Einkünfte oder dieses Ver-
mögen von der Besteuerung aus.

b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person
Einkünfte, die nach Artikel 10 Abs. 2, 11, 12
und Artikel 13 Abs. 4 in Korea besteuert wer-
den dürfen, so rechnet Österreich auf die vom
Einkommen dieser Person zu erhebende
Steuer den Betrag an, der der in Korea
gezahlten Steuer entspricht. Der anzurech-
nende Betrag darf jedoch den Teil der vor der
Anrechnung ermittelten Steuer vom Einkom-
men nicht übersteigen, der auf die aus Korea
bezogenen Einkünfte entfällt.

c) Für die Anwendung der lit. b ist die von Divi-
denden, Zinsen, Lizenzgebühren und Veräu-
ßerungsgewinnen von Aktien in Korea erho-
bene Steuer, ungeachtet einer Steuerbefreiung
oder Steuerermäßigung nach koreanischem
Recht oder gemäß diesem Abkommen, mit 15
vom Hundert des Bruttobetrags der Dividen-
den, Zinsen, Lizenzgebühren oder der Veräu-
ßerungsgewinne anzusetzen.

d) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich
ansässigen Person, die nach dem Abkommen
von der Besteuerung in Österreich auszuneh-
men sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei
der Festsetzung der Steuer für das übrige Ein-
kommen oder Vermögen der Person einbezo-
gen werden.

ARTIKEL 24

Gleichbehandlung

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen
im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder
damit zusammenhängenden Verpflichtung unter-
worfen werden, die anders oder belastender ist als
die Besteuerung und die damit zusammenhängen-
den Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des
anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unter-
worfen sind oder unterworfen werden können.
Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1
auch für Personen, die in keinem Vertragsstaat
ansässig sind.

(2) Die Besteuerung einer Betriebsstätte, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Ver-



2668 178. Stück — Ausgegeben am 8. Oktober 1987 — Nr. 486

tragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungün-
stiger sein als die Besteuerung von Unternehmen
des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit aus-
üben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen
Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibe-
träge, -Vergünstigungen und -ermäßigungen auf
Grund des Personenstandes oder der Familienla-
sten zu gewähren, die er seinen ansässigen Perso-
nen gewährt.

(3) Sofern nicht Artikel 9, Artikel 11 Absatz 7
oder Artikel 12 Absatz 6 anzuwenden ist, sind Zin-
sen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein
Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im ande-
ren Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der
Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses
Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie
Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansäs-
sige Person zum Abzug zuzulassen. Dementspre-
chend sind Schulden, die ein Unternehmen eines
Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Ver-
tragsstaat ansässigen Person hat, bei der Ermittlung
des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unterneh-
mens unter den gleichen Bedingungen wie Schul-
den gegenüber einer im erstgenannten Staat ansäs-
sigen Person zum Abzug zuzulassen.

(4) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren
Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittel-
bar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Per-
son oder mehreren solchen Personen gehört oder
ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten
Staat keiner Besteuerung oder damit zusammen-
hängenden Verpflichtung unterworfen werden, die
anders oder belastender ist als die Besteuerung und
die damit zusammenhängenden Verpflichtungen,
denen andere ähnliche Unternehmen des erstge-
nannten Staates unterworfen sind oder unterwor-
fen werden können.

(5) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2
für Steuern jeder Art und Bezeichnung.

ARTIKEL 25

Verständigungsverfallren

(1) Ist eine Person der Auffassung, daß Maßnah-
men eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaa-
ten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen
werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so
kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatli-
chen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmit-
tel ihren Fall der zuständigen Behörde des. Ver-
tragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr
Fall von Artikel 24 Absatz 1 erfaßt wird, der
zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbrei-
ten, dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muß
innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mittei-
lung der Maßnahme unterbreitet werden, die zu
einer dem Abkommen nicht entsprechenden
Besteuerung führt.
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(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung
für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage,
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird
sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung
mit der zuständigen Behörde des anderen Vertrags-
staats so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die
Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen
des innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten
durchzuführen.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa-
ten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung
des Abkommens entstehen, in gegenseitigem Ein-
vernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemein-
sam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung
in Fällen vermieden werden kann, die im Abkom-
men nicht behandelt sind.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa-
ten können zur Herbeiführung einer Einigung im
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar mit-
einander verkehren. Erscheint ein mündlicher Mei-
nungsaustausch für die Herbeiführung der Eini-
gung zweckmäßig, so kann ein solcher Meinungs-
austausch in einer Kommission durchgeführt wer-
den, die aus Vertretern der zuständigen Behörden
der Vertragsstaaten besteht.

ARTIKEL 26

Informationsaustausch

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaa-
ten tauschen die Informationen aus, die zur Durch-
führung dieses Abkommens erforderlich sind. Der
Informationsaustausch ist durch Artikel 1 nicht ein-
geschränkt. Alle Informationen, die ein Vertrags-
staat erhalten hat, sind ebenso geheimzuhalten wie
die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses
Staates beschafften Informationen und dürfen nur
den Personen oder Behörden (einschließlich der
Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugäng-
lich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder
Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung
oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hin-
sichtlich der unter das Abkommen fallenden Steu-
ern befaßt sind. Diese Personen oder Behörden
dürfen die Informationen nur für diese Zwecke ver-
wenden. Sie dürfern die Informationen in einem
öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer
Gerichtsentscheidung offenlegen.

(2) Absatz 1 ist nicht so auszulegen, als ver-
pflichte er einen Vertragsstaat,

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die
von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis
dieses oder des anderen Vertragsstaats abwei-
chen;



2670 178. Stück — Ausgegeben am 8. Oktober 1987 — Nr. 486

b) Informationen zu erteilen, die nach den
Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsver-
fahren dieses oder des anderen Vertragsstaats
nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-,
Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben wür-
den oder deren Erteilung dem Ordre public
widerspräche.

ARTIKEL 27

Diplomaten und Konsularbeamte

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen
Vorrechte, die Personen nach den allgemeinen
Regeln des Völkerrechts oder auf Grund besonde-
rer Übereinkünfte zustehen.

ARTIKEL 28

Inkrafttreten

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation;
die Ratifikationsurkunden werden so bald wie
möglich in Wien ausgetauscht.

(2) Das Abkommen tritt am 1. Tag des dritten
Monats in Kraft, das dem Monat folgt, in dem der
Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist,
und seine Bestimmungen finden Anwendung

a) in Korea:
i) in bezug auf an der Quelle erhobene

Steuern auf die Beträge, die am oder nach
dem 1. Jänner des Kalenderjahres, das
dem Kalenderjahr folgt, in dem die Rati-
fikationsurkunden ausgetauscht wurden,
an nichtansässige Personen gezahlt oder
gutgeschrieben werden; und

ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steu-
erjahre, die am oder nach dem 1. Jänner
des Kalenderjahres beginnen, das dem
Kalenderjahr folgt, in dem der Austausch
der Ratifikationsurkunden erfolgt ist;

b) in Österreich:
i) in bezug auf an der Quelle erhobenen

Steuern auf die Beträge, die am oder nach
dem 1. Jänner des Kalenderjahres, das
dem Kalenderjahr folgt, in dem der Aus-
tausch der Ratifikationsurkunden erfolgt
ist, bezahlt werden; und

ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steu-
erjahre, die am oder nach dem 1. Jänner
des Kalenderjahres beginnen, das dem
Kalenderjahr folgt, in dem der Austausch
der Ratifikationsurkunden erfolgt ist.

ARTIKEL 29

Kündigung

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in
Kraft, kann aber von jedem Vertragsstaat am oder
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vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach
Ablauf von fünf Jahren nach dem Jahr, in dem der
Austausch der Ratifikationsurkunden stattgefunden
hat, durch eine dem anderen Vertragsstaat auf
diplomatischem Weg zuzustellende schriftliche
Mitteilung gekündigt werden. In diesem Fall findet
das Abkommen nicht mehr Anwendung:

a) in Korea:
i) in bezug auf an der Quelle erhobene

Steuern auf die Beträge, die am oder nach
dem 1. Jänner des auf die Kündigung fol-
genden Kalenderjahres an nichtansässige
Personen gezahlt oder gutgeschrieben
werden; und

ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steu-
erjahre, die am oder nach dem 1. Jänner
des auf die Kündigung folgenden Kalen-
derjahres beginnen;

b) in Österreich:
i) in bezug auf an der Quelle erhobene

Steuern auf die Beträge, die am oder nach
dem 1. Jänner des auf die Kündigung fol-
genden Kalenderjahres gezahlt werden;
und

ii) in bezug auf andere Steuern auf die Steu-
erjahre, die am oder nach dem 1. Jänner
des auf die Kündigung folgenden Kalen-
derjahres beginnen.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch-
tigten dieses Abkommen unterzeichnet.

GESCHEHEN in zweifacher Ausfertigung in
Seoul am 8. Oktober 1985 in englischer Sprache.

Für die Republik Österreich:
Dr. Franz Vranitzky

Für die Republik Korea:
Lee Won-Kyung

PROTOKOLL

Anläßlich der Unterzeichnung des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und der Repu-
blik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und zur Verhinderung der Steuerumgehung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen sind die Unterzeichneten überein-
gekommen, daß die nachstehenden Bestimmungen
Bestandteil des Abkommens sind.

1. In bezug auf Artikel 2 Absatz 3 lit. a wird
davon ausgegangen, daß das Abkommen für die
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koreanische Verteidigungsabgabe gilt, soweit sie im
Verhältnis zur Einkommensteuer oder zur Körper-
schaftsteuer erhoben wird.

2. In bezug auf Artikel 8 Absatz 1 sollen Ein-
künfte aus dem Betrieb von Seeschiffen, die zum
Fischfang, zum Fangen mit Schleppnetzen oder
Zugnetzen verwendet werden, als Einkünfte behan-
delt werden, die unter diesen Absatz fallen.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterfertig-
ten dieses Protokoll, das in gleicher Weise verbind-
lich und gültig sein soll, als ob es Wort für Wort in
das Abkommen aufgenommen wäre, unterzeichnet.

GESCHEHEN in Seoul in zwei Urschriften am
8. Oktober 1985 in englischer Sprache.

Für die Republik Österreich:
Dr. Franz Vranitzky

Für die Republik Korea:
Lee Won-Kyung

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 4. September 1987 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 28 Abs. 2 mit
1. Dezember 1987 in Kraft.

Vranitzky
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2002 Ausgegeben am 19. April 2002 Teil III 

68. Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul unterzeichneten Abkommens zwi-
schen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
(NR: GP XXI RV 698 AB 916 S. 87. BR: AB 6552 S. 683.) 

 

68. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt. 

PROTOCOL 
AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND 

THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCOME AND ON CAPITAL SIGNED AT SEOUL ON THE 8TH DAY OF OCTOBER 
1985 

The Republic of Austria and the Republic of Korea, 
Desiring to amend the Convention between the Republic of Austria and the Republic of Korea for 

the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income 
and on Capital signed at Seoul on the 8th Day of October 1985 (hereinafter referred to as “the Conven-
tion”) 

Have agreed as follows: 

Article 1 

Paragraph 3 of Article 2 (Taxes Covered) of the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing: 

“3. The existing taxes to which this Convention shall apply are: 
 (a) in the case of Korea: 
 1. the income tax; 
 2. the corporation tax; 
 3. the inhabitant tax where charged by reference to the income tax or the corporation tax; 
 4. the special tax for rural development where charged by reference to the income tax or the 

corporation tax; 
(hereinafter referred to as “Korean Tax”); 

 (b) in the case of Austria: 
 1. the income tax (die Einkommensteuer); 
 2. the corporation tax (die Körperschaftsteuer); 
 3. the land tax (die Grundsteuer); 
 4. the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben); 
 5. the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstü-

cken); 
(hereinafter referred to as “Austrian Tax”).” 
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Article 2 
1. Paragraph 2 of Article 10 (Dividends) of the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing: 

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company pay-
ing the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the 
dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 
 (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a 

partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the 
dividends; 

 (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. 
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the divi-
dends are paid.” 

2. Paragraph 4 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following: 
“4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, be-

ing a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the com-
pany paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs 
in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in 
respect of which the dividends are paid is effectively connected wisuch permanent establishment or fixed 
base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.” 

3. Paragraph 5 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following: 
“5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the 

other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, 
except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in re-
spect of which the dividends are paid is effectively connected wia permanent establishment or a fixed 
base situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s 
undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of 
profits or income arising in such other State.” 

Article 3 
Paragraph 2 of Article 12 (Royalties) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: 

“2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and ac-
cording to the laws of that Contracting State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of 
the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed: 
 (a) 2 per cent of the gross amount of such royalties which are paid for the use of, or the right to use, 

industrial, commercial or scientific equipment; and 
 (b) 10 per cent of the gross amount of such royalties in all other cases.” 

Article 4 
Paragraph 1 of Article 13 (Capital Gains) of the Convention shall be deleted and replaced by the follow-
ing: 

“1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property re-
ferred to in Article 6 or from the alienation of shares or other rights of a company the assets of which 
consist principally, directly or indirectly, of immovable property, may be taxed in the other State in which 
such property is situated.” 

Article 5 
1. Paragraph 1 of Article 14 (Independent Personal Services) of the Convention shall be deleted and 
replaced by the following: 

“1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of profes-
sional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in 
the following circumstances, when such income may be taxed in the other Contracting State: 
 (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other State for the purpose of performing 

his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be 
taxed in that State; or 
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 (b) if the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or 
exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned.” 

2. Paragraph 3 of Article 14 of the Convention shall be deleted. 

Article 6 

Paragraph 4 of Article 19 (Government Service) of the Convention shall be deleted and replaced by the 
following: 

“4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall likewise apply in respect of remunera-
tion or pensions paid, in the case of Korea, by the Bank of Korea, the Export-Import Bank of Korea, the 
Korea Development Bank and the Korea Trade-Investment Promotion Agency and, in the case of Austria, 
in respect of remuneration or pensions paid to the Austrian Foreign Trade Commissioner for Korea and to 
the members of the staff of the Austrian Foreign Trade Commissioner for Korea.” 

Article 7 

Article 20 (Students) of the Convention shall be deleted and replaced by the following: 

“Article 20 
Students 

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a 
Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State 
solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education 
or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that 
State. 

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, 
a student or business apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such educa-
tion or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of 
the State which he is visiting.” 

Article 8 

Subparagraph (b) of paragraph 2 of Article 23 (Relief from Double Taxation) of the Convention shall be 
deleted and replaced by the following: 
 “(b) Where a resident of Austria derives items of income which, in accordance withe provisions of 

Articles 10, 11, 12 and paragraph 4 of Article 13 may be taxed in Korea, Austria shall allow as a 
deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Korea; 
the same applies to the alienation of shares or other rights as mentioned in paragraph 1 of Article 
13. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduc-
tion is given, which is attributable to such items of income derived from Korea.” 

Article 9 
1. This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Vienna as 

soon as possible. 
2. This Protocol shall enter into force on the fifteenday after the date of exchange of the instruments 

of ratification and its provisions shall have effect on taxes chargeable for any taxable year beginning on or 
after 1 January in the calendar year immediately following that in which the Protocol enters into force. 

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorised 
thereto, have signed this Protocol. 

DONE in duplicate in Seoul on the 28th day of May 2001, in the English language. 

For the Republic of Austria: 
Benita Ferrero-Waldner 

For the Republic of Korea: 
Han Seung-soo 

III   68 
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(Übersetzung) 

PROTOKOLL 
ZUR ABÄNDERUNG DES AM 8. OKTOBER 1985 IN SEOUL UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK 

KOREA ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR 
VERHINDERUNG DER STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIET DER STEUERN 

VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN 
Die Republik Österreich und die Republik Korea, 
Von dem Wunsche geleitet, das am 8. Oktober 1985 in Seoul unterzeichnete Abkommen zwischen 

der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Ver-
hinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen *) (im 
Folgenden als „Abkommen“ bezeichnet) abzuändern, 

Haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Artikel 2 (Unter das Abkommen fallende Steuern) Absatz 3 des Abkommens wird aufgehoben und durch 
die folgende Bestimmung ersetzt: 

„(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören 
 a) in Korea: 
 1. die Einkommensteuer; 
 2. die Körperschaftsteuer; 
 3. die im Zusammenhang mit der Einkommen- oder Körperschaftsteuer erhobene Einwohner-

steuer; 
 4. die im Zusammenhang mit der Einkommen- oder Körperschaftsteuer erhobene Sondersteuer 

für die ländliche Erschließung; 
(im Folgenden als „koreanische Steuer“ bezeichnet); 

 b) in Österreich: 
 1. die Einkommensteuer; 
 2. die Körperschaftsteuer; 
 3. die Grundsteuer; 
 4. die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 
 5. die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

(im Folgenden als „österreichische Steuer“ bezeichnet).“ 

Artikel 2 

1. Artikel 10 (Dividenden) Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung 
ersetzt: 

„(2) Diese Dividenden dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht über-
steigen: 
 a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte eine Gesell-

schaft (jedoch keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über mindestens 25 vom Hundert 
des Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt; 

 b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 
Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen die 
Dividenden gezahlt werden.“ 

2. Artikel 10 Absatz 4 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt: 
„(4) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nut-

zungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, 
 

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 486/1987 
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eine gewerbliche Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit durch eine 
dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tat-
sächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungs-
weise Artikel 14 anzuwenden.“ 

3. Artikel 10 Absatz 5 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt: 
„(5) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 

anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte oder festen Einrichtung gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausge-
schütteten Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften beste-
hen.“ 

Artikel 3 

Artikel 12 (Lizenzgebühren) Absatz 2 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestim-
mung ersetzt: 

„(2) Diese Lizenzgebühren dürfen jedoch auch in dem Vertragsstaat, aus dem sie stammen, nach 
dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Nutzungsberechtigte der Li-
zenzgebühren eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht übersteigen: 
 a) 2 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren, die für die Benutzung oder das Recht auf 

Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen gezahlt werden; 
und 

 b) 10 vom Hundert des Bruttobetrags der Lizenzgebühren in allen anderen Fällen.“ 

Artikel 4 

Artikel 13 (Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen) Absatz 1 des Abkommens wird aufgehoben und 
durch die folgende Bestimmung ersetzt: 

„(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens im Sinne des Artikels 6 oder aus der Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten an 
einer Gesellschaft bezieht, deren Vermögen hauptsächlich, unmittelbar oder mittelbar, aus unbewegli-
chem Vermögen besteht, dürfen im anderen Staat, in dem dieses Vermögen liegt, besteuert werden.“ 

Artikel 5 

1. Artikel 14 (Selbständige Arbeit) Absatz 1 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende 
Bestimmung ersetzt: 

„(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem freien Beruf 
oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit bezieht, dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei 
denn, es liegen die folgenden Umstände vor, unter denen diese Einkünfte im anderen Vertragsstaat be-
steuert werden dürfen: 
 a) wenn der Person im anderen Staat für die Ausübung ihrer Tätigkeit gewöhnlich eine feste Ein-

richtung zur Verfügung steht; in diesem Fall dürfen die Einkünfte jedoch nur insoweit in diesem 
Staat besteuert werden, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können; oder 

 b) wenn der Empfänger sich im anderen Vertragsstaat insgesamt mindestens 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält.“ 

2. Artikel 14 Absatz 3 des Abkommens wird aufgehoben. 

Artikel 6 

Artikel 19 (Öffentlicher Dienst) Absatz 4 des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Be-
stimmung ersetzt: 

„(4) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels sind auch anzuwenden im Fall Koreas auf Vergütungen     
oder Ruhegehälter, die von der Bank von Korea, der Export-Import Bank von Korea, der Koreanischen 
Entwicklungsbank und der koreanischen Behörde für die Förderung von Handelsinvestitionen (Korea 
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Trade-Investment Promotion Agency) gezahlt werden, und im Fall Österreichs auf Vergütungen oder 
Ruhegehälter, die an den österreichischen Handelsdelegierten in Korea und an das Personal der österrei-
chischen Außenhandelsstelle in Korea gezahlt werden.“ 

Artikel 7 

Artikel 20 (Studenten) des Abkommens wird aufgehoben und durch die folgende Bestimmung ersetzt: 

„Artikel 20 

Studenten 
(1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat ausschließ-

lich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein Studium 
oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlun-
gen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

(2) Ferner hat ein in Absatz 1 genannter Student, Praktikant oder Lehrling in Bezug auf Zuschüsse, 
Stipendien und Vergütungen aus unselbständiger Arbeit, die nicht unter Absatz 1 fallen, während des 
Studiums oder der Ausbildung Anspruch auf die gleichen Steuerbefreiungen, -vergünstigungen oder 
-ermäßigungen, die für ansässige Personen des Staates vorgesehen sind, in den er eingereist ist.“ 

Artikel 8 

Artikel 23 (Vermeidung der Doppelbesteuerung) Absatz 2 lit. b des Abkommens wird aufgehoben und 
durch die folgende Bestimmung ersetzt: 
 „b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte, die nach den Artikeln 10, 11, 12 und 13 

Absatz 4 in Korea besteuert werden dürfen, so rechnet Österreich auf die vom Einkommen dieser 
Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Korea gezahlten Steuer entspricht; dies gilt 
auch für die in Artikel 13 Absatz 1 genannte Veräußerung von Anteilen oder anderen Rechten. 
Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht 
übersteigen, der auf die aus Korea bezogenen Einkünfte entfällt.“ 

Artikel 9 
(1) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 

in Wien ausgetauscht. 
(2) Dieses Protokoll tritt am 15. Tag nach dem Zeitpunkt des Austausches der Ratifikationsurkunden 

in Kraft und seine Bestimmungen finden Anwendung auf Steuern, die für Steuerjahre erhoben werden, 
die am oder nach dem 1. Jänner in dem Kalenderjahr beginnen, welches jenem unmittelbar folgt, in dem 
das Protokoll in Kraft tritt. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten die-
ses Protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Seoul in zwei Urschriften am 28. Mai 2001 in englischer Sprache. 

Für die Republik Österreich: 
Benita Ferrero-Waldner 

Für die Republik Korea: 
Han Seung-soo  

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikati-
onsurkunde wurde am 15. März 2002 ausgetauscht; das Protokoll ist gemäß seinem Art. 9 Abs. 2 mit 
30. März 2002 in Kraft getreten. 

Schüssel 

Herausgeber: Bundeskanzleramt; Druck und Vertrieb: WIENER  ZEITUNG  DIGITALE  PUBLIKATIONEN  GMBH 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2023 Ausgegeben am 20. Jänner 2023 Teil III 

6. Zweites Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 
Steuerumgehung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen in der Fassung des am 28. Mai 2001 in Seoul unterzeichneten 
Protokolls 

 (NR: GP XXVII RV 960 AB 1149 S. 131. BR: AB 10779 S. 934.) 

6. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages wird gemäß Art. 50 Abs. 1 Z 1 B-VG 

genehmigt. 

Zweites Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul unterzeichneten 
Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der Fassung des am 28. Mai 2001 in 
Seoul unterzeichneten Protokolls 
 

[Abänderungsprotokoll in deutscher Sprachfassung siehe Anlagen] 
[Abänderungsprotokoll in englischer Sprachfassung siehe Anlagen] 

 
Die Mitteilungen gemäß Art. 7 Abs. 1 des Protokolls wurden am 10. Februar bzw. 20. Dezember 

2022 abgegeben; das Protokoll tritt gemäß seinem Art. 7 Abs. 2 mit 1. März 2023 in Kraft. 

Nehammer 



(Übersetzung) 

ZWEITES PROTOKOLL 

ZUR ABÄNDERUNG DES AM 8. OKTOBER 1985 IN SEOUL UNTERZEICHNETEN 
ABKOMMENS ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPUBLIK KOREA 
ZUR VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR VERHINDERUNG DER 
STEUERUMGEHUNG AUF DEM GEBIET DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM 
VERMÖGEN IN DER FASSUNG DES AM 28. MAI 2001 IN SEOUL UNTERZEICHNETEN 
PROTOKOLLS 

Die Republik Österreich und die Republik Korea (im Folgenden als „die Vertragsstaaten“ 
bezeichnet), 

Von dem Wunsche geleitet, ein Protokoll zur Abänderung des am 8. Oktober 1985 in Seoul 
unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Korea zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem 
Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen1 in der Fassung des am 28. Mai 
2001 in Seoul unterzeichneten Protokolls (im Folgenden als „das Abkommen“ bezeichnet) 
abzuschließen, 

Haben Folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Die Präambel des Abkommens wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 

„Die Republik Österreich und die Republik Korea, 

von dem Wunsch geleitet, ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterzuentwickeln und ihre 
Zusammenarbeit in Steuersachen zu vertiefen, und 

in der Absicht, ein Abkommen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- 
oder Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch 
missbräuchliche Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen 
vorgesehenen Erleichterungen zum mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen 
Personen) zu schaffen, 

Haben Folgendes vereinbart:“ 

Artikel 2 

Die Absätze 4 bis 7 des Artikels 5 (Betriebsstätte) des Abkommens werden aufgehoben und 
wie folgt ersetzt: 

1 Kundgemacht in BGBl. Nr. 486/1987 idF BGBl. III Nr. 68/2002. 
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„(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 
Betriebsstätten: 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern
oder Waren des Unternehmens benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung,
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu
werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für
das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für
das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben;

f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird,
mehrere der unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben,

vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder im Fall der lit. f die Gesamttätigkeit der festen 
Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für eine von einem Unternehmen genutzte oder unterhaltene feste
Geschäftseinrichtung, wenn dasselbe Unternehmen oder ein eng verbundenes Unternehmen
an demselben Ort oder an einem anderen Ort in demselben Vertragsstaat eine
Geschäftstätigkeit ausübt und

a) dieser Ort oder der andere Ort für das Unternehmen oder das eng verbundene
Unternehmen nach diesem Artikel eine Betriebsstätte darstellt, oder

b) die Gesamttätigkeit, die sich aus den von den beiden Unternehmen an demselben Ort
oder von demselben Unternehmen oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden
Orten ausgeübten Tätigkeiten ergibt, weder vorbereitender Art ist noch eine Hilfstätigkeit
darstellt,

vorausgesetzt, dass die von den beiden Unternehmen an demselben Ort oder von demselben 
Unternehmen oder eng verbundenen Unternehmen an den beiden Orten ausgeübten 
Geschäftstätigkeiten sich ergänzende Aufgaben darstellen, die Teil eines 
zusammenhängenden Geschäftsbetriebes sind. 

(6) Ist eine Person in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen tätig und schließt sie dabei
gewöhnlich Verträge ab oder nimmt sie gewöhnlich die führende Rolle beim Abschluss von
Verträgen ein, die regelmäßig ohne wesentliche Änderung durch das Unternehmen
abgeschlossen werden, und handelt es sich dabei um Verträge

a) im Namen des Unternehmens oder
b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nutzungsrechts für

Vermögen, das diesem Unternehmen gehört oder für das es das Nutzungsrecht besitzt,
oder

c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen,
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so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2, jedoch vorbehaltlich des Absatzes 
7, so behandelt, als habe es in Bezug auf alle von dieser Person für das Unternehmen 
ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebsstätte in diesem Staat, es sei denn, die Tätigkeiten 
dieser Person beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie 
durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt (ausgenommen eine feste 
Geschäftseinrichtung, für die Absatz 5 gilt), diese feste Geschäftseinrichtung nach Absatz 4 
nicht zu einer Betriebsstätte machten. 

(7) Absatz 6 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen
Vertragsstaats tätige Person im erstgenannten Staat eine Geschäftstätigkeit als
unabhängiger Vertreter ausübt und im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit für das
Unternehmen tätig ist. Ist eine Person jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich für
ein oder mehrere Unternehmen tätig, mit dem oder denen sie eng verbunden ist, so gilt diese
Person in Bezug auf dieses oder diese Unternehmen nicht als unabhängiger Vertreter im
Sinne dieses Absatzes.

(8) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat
ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebsstätte oder auf andere Weise) ihre
Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebsstätte der anderen.

(9) Im Sinne dieses Artikels ist eine Person oder ein Unternehmen mit einem Unternehmen
eng verbunden, wenn allen maßgeblichen Tatsachen und Umständen zufolge die Person
oder das Unternehmen das Unternehmen beherrscht oder das Unternehmen die Person oder
das Unternehmen beherrscht oder beide von denselben Personen oder Unternehmen
beherrscht werden. In jedem Fall gilt eine Person oder ein Unternehmen als mit einem
Unternehmen eng verbunden, wenn einer der beiden mittelbar oder unmittelbar mehr als 50
vom Hundert der Eigentumsrechte am anderen (oder bei einer Gesellschaft mehr als 50 vom
Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der
Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine andere Person oder ein anderes
Unternehmen mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an
der Person und dem Unternehmen oder an den beiden Unternehmen (oder bei einer
Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der
Anteile der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt.“

Artikel 3 

Der bestehende Absatz des Artikels 9 (Verbundene Unternehmen) des Abkommens wird als 
Absatz 1 nummeriert und der folgende neue Absatz 2 wird hinzugefügt: 

„(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 
Gewinne zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt 
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen 
gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt 
der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen 
Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu 
berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
einander konsultieren.“ 
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Artikel 4 

(1) Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens wird aufgehoben und wie folgt
ersetzt:

„Artikel 26 

Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des
innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der
Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich
sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.

(2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim
zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung,
der Vollstreckung oder Strafverfolgung, oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln
hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind.
Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden.
Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer
Gerichtsentscheidung offen legen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein
Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche
Informationen nach dem Recht beider Vertragsstaaten für solche andere Zwecke verwendet
werden dürfen und die zuständige Behörde desjenigen Staates, der die Informationen erteilt
hat, dieser anderen Verwendung zustimmt.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren
dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public
widerspräche.

(4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der
erbetenen Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine
eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene
Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so
auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb
ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches Interesse an solchen Informationen hat.

BGBl. III - Ausgegeben am 20. Jänner 2023 - Nr. 6 4 von 8

www.ris.bka.gv.at



(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 
sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder 
weil sie sich auf Eigentumsanteile an einer Person beziehen.“ 
 
(2) In Bezug auf Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens, in der gemäß Absatz 1 
dieses Artikels geänderten Fassung, besteht Einvernehmen darüber, dass 
 
a) die zuständige Behörde des ersuchenden Staates der zuständigen Behörde des ersuchten 

Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden 
Informationen zur Verfügung stellt, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem 
Abkommen stellt: 

 
i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 
ii) eine Stellungnahme betreffend die gesuchten Auskünfte einschließlich der Art und der 

Form, in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat 
erhalten möchte; 

iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 
iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat 

vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im 
Hoheitsbereich des ersuchten Staates befinden; 

v) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die 
erbetenen Auskünfte vermutlich befinden; 

vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, 
ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen 
würden; 

 
b) der in Artikel 26 vorgesehene Informationsaustausch nicht Maßnahmen einschließt, die 

lediglich der Beweisausforschung dienen (“fishing expeditions”); und 
 
c) zur Auslegung des Artikels 26 neben den oben angeführten Grundsätzen auch die aus den 

Kommentaren der OECD abzuleitenden Grundsätze zu berücksichtigen sind. 
 

Artikel 5 
 
Nach Artikel 26 (Informationsaustausch) des Abkommens wird der folgende neue Artikel 
hinzugefügt: 
 

„Artikel 26A 
 

Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steuern 
 
(1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Vollstreckung von 
Abgabenansprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. Die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können in gegenseitigem Einvernehmen regeln, 
wie dieser Artikel durchzuführen ist. 
 
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Abgabenanspruch“ bedeutet einen Betrag, 
der auf Grund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten 
oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, geschuldet wird, soweit die 
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Besteuerung diesem Abkommen oder anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen die 
Vertragsstaaten beigetreten sind, nicht widerspricht, sowie mit diesem Betrag 
zusammenhängende Zinsen, verwaltungsbehördliche Geldstrafen und Kosten der 
Vollstreckung oder Sicherung. 
 
(3) Ist der Abgabenanspruch eines Vertragsstaats nach dem Recht dieses Staates 
vollstreckbar und wird er von einer Person geschuldet, die zu diesem Zeitpunkt nach dem 
Recht dieses Staates die Vollstreckung nicht verhindern kann, wird dieser Abgabenanspruch 
auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates für die Zwecke der Vollstreckung von 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates anerkannt. Der Abgabenanspruch 
wird vom anderen Staat nach dessen Rechtsvorschriften über die Einbringung und 
Vollstreckung seiner eigenen Steuern vollstreckt, als handele es sich bei dem 
Abgabenanspruch um einen Abgabenanspruch des anderen Staates. 
 
(4) Handelt es sich bei dem Abgabenanspruch eines Vertragsstaats um einen Anspruch, bei 
dem dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der Vollstreckung einleiten 
kann, wird dieser Abgabenanspruch auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates 
zum Zwecke der Einleitung von Sicherungsmaßnahmen von der zuständigen Behörde des 
anderen Vertragsstaats anerkannt. Der andere Staat leitet nach seinen Rechtsvorschriften 
Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf diesen Abgabenanspruch ein, als wäre der 
Abgabenanspruch ein Abgabenanspruch dieses anderen Staates, selbst wenn der 
Abgabenanspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser Maßnahmen im erstgenannten Staat 
nicht vollstreckbar ist oder von einer Person geschuldet wird, die berechtigt ist, die 
Vollstreckung zu verhindern. 
 
(5) Ungeachtet der Absätze 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat für Zwecke der 
Absätze 3 oder 4 anerkannter Abgabenanspruch als solcher in diesem Staat nicht den 
Verjährungsfristen oder den Vorschriften über die vorrangige Behandlung eines 
Abgabenanspruchs nach dem Recht dieses Staates. Ferner hat ein Abgabenanspruch, der von 
einem Vertragsstaat für Zwecke der Absätze 3 oder 4 anerkannt wurde, in diesem Staat nicht 
den Vorrang, den dieser Abgabenanspruch nach dem Recht des anderen Vertragsstaats hat. 
 
(6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder der Höhe des 
Abgabenanspruchs eines Vertragsstaats können nicht bei den Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden des anderen Vertragsstaats eingeleitet werden. 
 
(7) Verliert der betreffende Abgabenanspruch, nachdem das Ersuchen eines Vertragsstaates 
nach den Absätzen 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere Vertragsstaat den 
betreffenden Abgabenanspruch vollstreckt und an den erstgenannten Staat ausgezahlt hat, 
 
a) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 3 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 

erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar ist und von einer 
Person geschuldet wird, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die 
Vollstreckung nicht verhindern kann, oder 

 
b) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 4 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 

erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur 
Sicherung der Vollstreckung einleiten kann, 
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teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständigen Behörde des 
anderen Staates unverzüglich mit und nach Wahl des anderen Staates setzt der erstgenannte 
Staat das Ersuchen entweder aus oder nimmt es zurück. 
 
(8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat 
 
a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 

Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 
 
b) Maßnahmen durchzuführen, die dem Ordre public widersprächen; 
 
c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemessenen 

Maßnahmen zur Vollstreckung oder Sicherung, die nach seinen Gesetzen oder seiner 
Verwaltungspraxis möglich sind, ausgeschöpft hat; 

 
d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat in einem 

eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, den der andere Vertragsstaat dadurch 
erlangt.“ 

 
Artikel 6 

 
1. Artikel 28 (Inkrafttreten) und Artikel 29 (Kündigung) des Abkommens werden in Artikel 29 
(Inkrafttreten) und Artikel 30 (Kündigung) umnummeriert. 
 
2. Der folgende neue Artikel 28 (Anspruch auf Vergünstigungen) wird dem Abkommen 
hinzugefügt: 
 

„Artikel 28 
 

Anspruch auf Vergünstigungen 
 
 Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine 
Vergünstigung nach dem Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte 
gewährt, wenn unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die 
Feststellung gerechtfertigt ist, dass der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke 
einer Gestaltung oder Transaktion war, die unmittelbar oder mittelbar zu dieser 
Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass die Gewährung dieser 
Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der einschlägigen 
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht.“ 
 

Artikel 7 
 
(1) Die Vertragsstaaten teilen einander auf diplomatischem Weg mit, dass alle rechtlichen 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieses Protokolls abgeschlossen sind. 
 
(2) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der unmittelbar dem 
Zeitpunkt des Empfanges der späteren der in Absatz 1 genannten Mitteilungen folgt. Die 
Bestimmungen des Protokolls finden Anwendung 
 

BGBl. III - Ausgegeben am 20. Jänner 2023 - Nr. 6 7 von 8

www.ris.bka.gv.at



a) in Bezug auf die an der Quelle einbehaltenen Steuern für Beträge, die am oder nach den 1.
Jänner des ersten Kalenderjahres zahlbar sind, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll
in Kraft tritt;

b) in Bezug auf andere Steuern für das Steuerjahr, das am oder nach dem 1. Jänner des
ersten Kalenderjahres beginnt, das dem Jahr folgt, in dem dieses Protokoll in Kraft tritt.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihrer jeweiligen Regierung hierzu gehörig 
bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Wien, am 14. Juni 2021, in zweifacher Ausfertigung, in englischer Sprache. 

Für die Republik Österreich: Für die Republik Korea: 

Gernot Blümel m. p.  Eui-Yong Chung m. p. 
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